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Versorgungsdienste und Marktwirtschaft

Prof. Dr. Hans Ritsdil, Hamburg

V ielfach, bestehen heute sehr unvollständige und da
mit falsche Vorstellungen vom W esen der Markt- 

•wlrtsdiaft. Sie wird zumeist verstanden als ein System 
von Erwerbswirtsdiaften, die nach dem regulierenden 
Gewinnprinzip wirtschaften und in einer Arbeitstei
lung und wechselseitigen Ergänzung Güter produzie
ren, verfrachten und handeln, um  sie endlich an  den 
letzten Verbraucher abzusetzen. Als der allein system
gerechte Typ der Einzelwirtschaft erscheint damit die 
private Erwerbswirtschaft, die ihre eingesetzten Mittel 
als Kapital bew ertet und nach dem Prinzip der Ren
tabilität oder Gewirmmaximierung bewirtschaftet. Nur 
indirekt dient dieses System in der Ausrichtung des 
Angebots nach der Nachfrage einer volkswirtschaft
lichen Bedarfsdeckung, und hierbei zählt nur die kauf
kräftige Nachfrage.
Dieses Bild ist einseitig gesehen. Der Blick Ist nur ge
richtet auf die Seite der Erzeugung, Bereitstellung und 
Verteilung der Güter durch die Erwerbswirtschaften. 
Ihnen stehen aber notwendig und zum indest gleich
berechtigt Millionen von H aushaltsw irtsdiaften gegen
über — vom Familienhaushalt über die H aushalte der 
Stiftungen, der Gemeinden, der Kirchen, der Städte zu 
den Riesenhaushalten der Großstädte, der Länder und 
des Bundes.
In all diesen Haushalten wird gewirtschaftet nach dem 
wirtschaftlichen Prinzip, aber mit anderer Zielsetzung 
als in den Erwerbswirtschaften. Gilt dort das Gewinn
prinzip, so hier das Bedarfsdeckungsprinzip. Und es ist 
nun auch nicht so, daß alle Erzeugung, Güterbeförde
rung, Güterverteilung und Dienstleistung in den er
werbswirtschaftlichen Sektor fällt. Ein Teil der Pro
duktionvollzieht sich, als Eigenproduktion in den Haus
halten, so Kochen, W asdien, N ähen und Flicken, mit
unter Gartenbau und Kleintierzucht. Beim Bauern reicht 
die Eigenproduktion viel weiter. Auch die öffentlichen 
Haushalte kennen Eigenproduktion oder auch die Er
zeugung imd Erstellung von Leistungen für den ge
meinsamen Bedarf aller. Ebenso können viele Haus
haltungen oder auch ErwerbswirtscJiaften sich zusam
mentun und ihren Bedarf gemeinsam decken durch ge
meinsamen Einkauf oder durch Erzeugung in einem 
genossenschaftlichen Eigenbetrieb.
Es ist mm nicht so, daß alle Bereiche wirtschaftlicher 
Tätigkeit eindeutig entweder in den Kreis erw erbs
wirtschaftlichen Angebots oder den der Eigenerzeugung 
bzw. der gemeinsamen Bedarfsdeckung fielen. Die ver
sdiiedenen Formen sind in unterschiedlicher Ausdeh
nung anwendbar.
In dieses Grenzgebiet fällt zumindest ein Teil der 
Versorgungsdienste, w orunter w ir die großen Zweige 
der Wasserwirtschaft, der Gaswirtschaft und der Elek- 
trizitätswirtschaft verstehen. Die Frage lautet: inwie
weit und weshalb stehen sie im Bereiche der öffent
lichen Wirtschaft oder im System der privaten Er-

werbswirtsdiaft, welche Funktionen erfüllen sie, und 
wie ist ihre Stellung zum m arktwirtsciaftlichen Sy
stem, wenn sie von der öffentlichen W irtschaft getra
gen werden und dam it im Bereich der Gemeinwirt
schaft stehen?

DIE EIGENART DER VERSORGUNGSDIENSTE 

Auf die Versorgung mit W asser und Energie, die von 
einer näher oder ferner gelegenen Zentrale aus er
folgt, sind heute fast alle Wirtschaften, Haushalte imd 
Erwerbswirtschaften und alle Formen von Unterneh
mungen und wirtschaftenden Gebilden angewiesen. 
Auch auf dem Lande ist heute bei geschlossener Dorf
siedlung die eigene Pumpe meist eine mengen- und 
gütemäßig unzureichende Anlage zur W asserversor
gung, sofern sie noch gilt. W asser und Energie sind 
Grundstoffe m annigfaltiger Verwendbarkeit. Auf allen 
Stufen der Gütererzeugung, der G üterverteilung und 
der Haushaltswirtsciiaften finden wir einen mehr oder 
w eniger umfangreichen Bedarf an W asser und Energie. 
Sie dienen also sowohl dem reproduktiven Verbrauch 
in der Produktion, im Verkehrswesen, im Handel wie 
auch dem unm ittelbaren Verbrauch in  den Haushalts
wirtschaften.
An dem Bezüge guten sauberen W assers, heizkräftigen 
Gases, ausreidiend gebotenen Licht- und Kraftstroms 
sind also durchweg alle W irtschaften interessiert. Da
mit sind „Energie- und W asserversorgung eine der 
wichtigsten m ateriellen Grundlagen des sozialen, wirt- 
schaftlicäien und kulturellen Lebens'»).
So erscheinen die Versorgungsdienste als „public 
U tility“, als öffentliche Darbietung, und schon dies 
legt es nahe, sie eben als öffentliche Aufgabe durch 
die .Gemeinden oder den Staat vollziehen zu lassen. 
Immer liegt hier ein dringendes öffentliches Interesse, 
ein Interesse aller vor, selbst im beschränktesten Sinne 
neuer Gemeindeordnungen: ein öffentlidies Interesse, 
das öffentliche Unternehmen und A nstalten erlaubt und 
erfordert.
Es ist möglich, solche Versorgungsaufgaben auch an 
private Unternehmen zu übertragen. Dies geschah in 
der liberalen W irtschaftsweise des 19. Jahrhunderts 
auch nur teilweise, und es führte vielfach, zu M ißstän
den, zu imzureichenden Leistungen bei überhöhten 
Preisen. So haben in großem Umfang Stadtparlamente 
mit liberalen M ehrheiten die Versorgungsbetriebe zu 
kommunalisieren beschlossen. In Hamburg w urde die 
W asserversorgung von der öffentlichen Hand über
nommen im Jahre 1848, nachdem der große Brand im 
Jahre 1842 nur durch die unzureichende W asserver
sorgung aus privaten W erken so verheerende Aus
maße hatte annehmen können. In Manchester wurde 
schon im Jahre 1817 das erste kommunale Gaswerk 
gegründet.
*) Bürgermeister O. Reuter in der Zeitschrift: ,,Die öffentliche W irt
schaft", Heft 1, 1953.
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Der öffentliche Betrieb ist bei den Versorgtmgsbetrie- 
ben geradeso wie im Verkehrswesen für Post und 
Eisenbahn für den klassischen Liberalismus deshalb 
notwendig, weil es hier aus der N atur der Sache zu 
einem Anbietennonopol kommt. Mit der Entstehung 
von Schienennetzen und Leitungsnetzen, die ein  be
stimmtes Gebiet überdecken, ist jeweils ein Netzmo
nopol oder Gebietsmonopol gegeben. Der folgerichtige 
Liberalismus verlangt aber, wo ein Monopol nicht ver
hindert w erden kann, das öffentliche Unternehmen des 
Staates oder der Gemeinde. Dieses Unternehmen ist 
dann nicht nach dem Monopolprinzip unter Gewinn
maximierung zu führen, sondern gemeinnützig und 
nach dem Bedarfsdeckungsprinzip. Sofern dieses Prin
zip nicht innegehalten wird und doch noch eine Mo
nopolrente anfällt, kommt sie als öffentliche Einnahme 
der Allgemeinheit zugute.
U nter den Neoliberalen wird dieser folgerichtige Stand
punkt heute w ieder von A. Rüstow vertreten. Er ver
langt eine „Sozialisierung aller Wirtschaftszweige, die 
wie insbesondere der Schienenverkehr und die public 
Utilities aus natürlichen, technischen und sonstigen 
G ründeneine unvermeidliche M onopolstruktur haben"^). 
Für das öffentliche Unternehmen spricht ein w eiterer 
Gesichtspunkt. Die Rohrleitungen der Gaswerke, der 
Elektrizitätswerke und W asserwerke müssen in  den 
Straßen verlegt werden, die in öffentlichem Eigentum 
stehen. Es führt zu vielerlei Mißhelligkeiten, wenn 
hier privaten Unternehmen die Konzession erteilt wird, 
in  den öffentlichen W egen ihre R ohrnetze anzulegen. 
Das private Unternehmen wird hier wie im V erkehrs
wesen nur die lohnenden Stränge anlegen. Dem öffent
lichen Unternehmen ist eine allgemeine Versorgungs
pflicht auferlegt. H ier gilt das Bedarfsdeckungsprinzip 
in einem  zweifachen Sinne, einmal in dem Sinne 
einer Preisberechnung nach den Selbstkosten, also 
unter Verzicht auf einen die Betriebskosten und die 
Verzinsung der Anlagekapitalien überschreitenden Ge
winn, zweitens aber in dem Sinne einer unmittelbaren 
Ausrichtung des laufenden Angebots und des w eiteren 
Ausbaus nach dem Gesamtbedarf des versorgten Ge
bietes. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zu der in
direkt bew irkten Bedarfsdeckung in einem System 
konkurrierender Erwerbswirtschaften. Der Ausbau der 
öffentlichen Verkehrswege und Verkehrsm ittel und 
der Versorgungsdienste im engeren Sinne, also der 
W asserwirtschaft und Energiewirtschaft, stellt die 
Grundlagen für die weitere Entfaltung des m arktw irt
schaftlichen Systems. Es sind die gemeinwirtschaftlichen 
Grundlagen der M arktwirtschaft, die nur bei beschränk
ter Kurzsichtigkeit übersehen und  in ihrer Bedeutung 
verkannt werden können.
Dieser Ausbau muß in langfristigen Ausbauplänen er
folgen. Zu den Aufgaben der kommunalen Versor
gungsunternehmen gehört vor allem, Hand in Hand 
mit Stadtplanung und Straßenbau, die Erschließung 
neuen Baulandes und neuer W ohnviertel.
*) A. Rüstow; „Zw ischen K apitalism us und  Kom munismus". Ordo, 
Jahrbuch  fü r d ie O rdnung von W irtschaft und Gesellschaft, Band II, 
1949, S. 134, dazu S. 162 Anm. 34.

Nun w ird man einwenden, dies alles könne ja  auch 
mit Versorgungsdiensten erreicht werden, die in Pri
vateigentum  stünden, w ie bei den public U tilities in 
den USA, Das ist dann die andere Möglichkeit, die 
zweierlei voraussetzt, um einigermaßen zu fimktio- 
nieren:
1. ein Nationalbudget mit verpflichtender Planung für 
den weiteren Ausbau nach gesamtwirtschaftlichen Ge
sichtspunkten — dies besteht auch in den USA nicht 
in ausreichendem Maße und m it den G arantien für die 
Verwirklichung j
2. eine scharfe Kontrolle, Reglementierung und Ver
pflichtung der privaten Versorgungsbetriebe, die eben 
damit nicht m ehr privat, sondern „public" sind, in 
allen möglichen Richtimgen. In den USA liegt hier 
„praktisch die Führung bei den commissions, nicht bei 
den einzelnen Unternehmen und nur, um die Fiktion 
des free enterprise aufrecht zu erhalten, hat m an diese 
unzweckmäßige Form gew ählt“ )̂.
Diese beiden Voraussetzungen einer Rahmenplanung 
und einer ausgesprochenen W irtschaftslenkung und 
Reglementierung passen keineswegs zu dem Bilde der 
westdeutschen Marktwirtschaft, am wenigsten zu dem 
Idealbild, das ihren V erfeditern vorschwebt.
Praktisch w ürde der Übergang zu der in den USA als 
Notlösung gefundenen Zwischenform der public U tility  
bedeuten, daß die vorhandenen öffentlichen V ersor
gungsbetriebe privatisiert werden müßten. Dazu ist 
aber nur Neigung bei einigen kapitalkräftigen Inter
essenten vorhanden, sofern Aussichten auf die gewinn
bringende A usn utzu ng b esteh en , also nuj: in  der Elek
trizitätswirtschaft. Die w eitere Untersuchung wird zei
gen, daß hierfür keinerlei gesamtwirtschaftliche Gründe 
sprechen.

DIE VERSORGUNGSDIENSTE UND IHRE AUFGABEN

Die volkswirtschaftliche Bedeutung der V ersorgungs
dienste in der westdeutschen W irtschaft erhellt aus 
folgenden kurzen Angaben und Zahlen.
Im Bundesgebiet gibt es über 12 000 öffentliche W a s 
s e r w e r k e .  Die Abgabe vmd der Bedarf an W asser 
betrug im Jahre 1953 rund 7 Mrd. cbm, davon entnah
men die privaten Haushalte 2,4 Mrd. cbm, die gew erb
liche W irtschaft rund 4,6 Mrd. cbm. Der Bedarf aller 
Abnehm erkreise ist in anhaltendem  Steigen begriffen. 
Die chemische Industrie hatte  1953 einen Bedarf von 
über 1 Mrd. cbm, die Eisen- imd Stahlindustrie von 
rund 800 Mill. cbm, die Zellstoff- und Papierindustrie 
von etw a 400 Mill. cbm. Der Bedarf auch der Haus
haltungen steigt stark an m it der zunehm enden Ver
breitung des riausbades.
Der Bedarf kann noch zu 75 »/o aus Grundwasser ge
deckt werden, aber schon jetzt müssen 25»/o aus 
sogenanntem Oberflächenwasser, aus Seen und 
Flüssen entnommen werden. Da sie  zugleich in 
steigendem Umfang die Abwässer der Städte und der 
Fabriken aufnehmen, ist die volkswirtschaftliche W as- 
serbewirtsdiaftung zu einer dringenden Aufgabe ge
*) G. V. Eynern auf der Tagung der G esellschaft fü r öffentliche 
W irtschaft in  K önigstein im O ktober 1954. Tagungsbericht in der 
Zeitschrift der G esellschaft „D ie öffentliche W irtschaft" , Berlin 
1955, Nr. 5.
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worden. Wie man von einem  W asserhaushalt und 
einem W asserkreislauf in der N atur spricht, so ist nun 
die Aufgabe entstanden, die W asservorräte volkswirt- 
schaftlidi so zu nutzen, daß der Kreislauf nidit gestört, 
daß trinkbares und sauberes W asser in ausreidiendem 
Maße gewonnen wird, daß die Abwässer geklärt w er
den und daß nidit durdi Verunreinigung und Vergif
tung der Ströme das biologisdie Leben im W asser zer
stört wird. In den großen Flußtälern und in diditbe- 
siedelten Gebieten mit starker Industrialisierung und 
in allen Großstädten ist die Frage der W asserversor
gung und Abwässerableitung und -klärung über den 
örtlidien Bereidi immer mehr hinausgewadisen.
Die Vereinheitlidiung des zersplitterten W asserredits 
ist ebenso dringlidi wie eine gesam twlrtsdiaftlidie Re
gelung der W assernutzung und Abwasserklärung. Das 
bedeutet, daß heute die kommunale W asserw irtsdiaft 
in einen weiteren Rahmen eingeordnet ist. Die In ter
essen der Landeskultur, der Binnensdiiffahrt, der Fisdi- 
zudit kommen hinzu. Allen Anforderungen kann nur 
eine zentrale Planung mit langfristigen Ausbau- und 
Sanierungsplänen entspredien. Alle W irtsdiaftszweige 
und alle Haushaltungen sind daran interessiert. Die 
Aufgabe der öffentlidien W asserw irtsdiaft ist es aber, 
zugleidi m ißbräudilidie Nutzungen zu verhindern, so 
die eigenmäditige und übermäßige Entnahme von 
Grundwasser durdi große Industriebetriebe, die Ver- 
sdimutzung und Vergiftung der Flüsse und Seen durdi 
Abwässer oder durdi ö lrüd istände von Sdiiffen. Der 
Finanzbedarf für die dringlidisten Aufgaben der Sa
nierung der W asserversorgung wird auf etwa 700 Mill. 
DM Im Jah r gesdiätzt, wovon allenfalls ein Drittel 
durdi Selbstfinanzierung gededct werden kann'*). Die 
Abgabepreise sollten die Selbstkosten der W asser
werke dedsen. Sondertarife für Großabnehmer sind 
volkswirtsdiaftlidi kaum zu begründen; Kommunen 
gewähren sie dennodi oft, um Industrien heranzuzie
hen, oder sie dulden eine übermäßige Entnahme von 
Grundwasser zum N aditeil der eigenen Gemeinde
versorgung.
In der G a s w i r t s c h a f t  haben w ir ebenfalls einen 
sdinell steigenden Bedarf, mit dessen Verdoppelung 
in zehn Jahren geredinet wird. In der A rt des Bedarfs, 
aber audi der Erzeugung von Gas haben sid i große 
Wandlungen vollzogen. Im 19. Jahrhundert diente das 
Gas in den Städten vornehm lidi zirr Beleuditung der 
Straßen und W ohnungen sowie für Kodiherde. Heute 
ist die Gasbeleuditung ganz zurüdegedrängt. Im Haus
halt steht das Gas für die Beheizung von Kodiherden 
und zur W armwasserbereitung in W ettbewerb m it dem 
elektrisdien Strom, zur Raumbeheizung gew innt das 
Gas an Bedeutung. V olksw irtsdiaftlidi ist die Ver
wandlung von Kohle in Gas günstiger als in elektri- 
sdie Energie. In Kokereien w ird die Kohle zu 84 Vo 
ausgenutzt, in Gaswerken zu 75 Vo, in modernen Elek
trizitätswerken mit Abdampfverwertung aber dodi nur 
zu 50 “/o. Das Gas hat nun in der Industrie ein Feld
*) Nadi Angaben von M in isterialrat Kumpf in dem B eridit über 
eine Arbeitstagung ,,G rundfragen der öffentlichen W irtschaft" , her
ausgegeben vom H auptvorstand der G ew erkschaft Öffentliche 
Dienste, Transport und  V erkehr. S tu ttgart 1954, S. 159.

steigenden Absatzes gefunden zur Beheizung von Räu
men und Kesseln, für Standmotoren, für die Befeuerung 
von Öfen.
In der Bundesrepublik gibt es über 600 örtlidie Gas
werke, von denen etwa 90 Vo kommunale Betriebe 
sind, und ebenfalls über 90*/o aller städtisdien Ab
nehm er beziehen ihr Gas von öffentlidien Unterneh
men. Auf der Seite der Gaserzeugung ist nun seit dem 
Ende des ersten  W eltkrieges die Gasabgabe von den 
Kokereien der Zedien imd Hüttenwerke von steigen
der Bedeutung. Gas w ird durdi Verkokung von Kohle 
gewonnen. Im Gaswerk ist der Koks Nebenprodukt, 
in der Kokerei ist das Gas Nebenprodukt. Im Jahre 
1952 erzeugten die O rtsgasw erke 4,143 Mrd. cbni Gas, 
die Kokereien aber 18,6 Mrd., von denen sie 8,4 Mrd. 
Kubikmeter in Eigenverbraudi verwendeten, fast 
ebensoviel m it 8,29 Mrd. cbm an  die Industrie ab- 
gaben und 1,67 Mrd. cbm an  die Ortsgasnetze W eiter
gaben. A udi für die Städte gewinnt so die Versorgung 
mit Kokereigas, meist aus Fernleitungen, an Bedeu
tung. Die örtlidien Gaswerke gewinnen nun die Auf
gabe, die starken marktmäßigen Sdiwankungen der 
Gasabgabe der Kokereien auszugleidien, die sid i ja  
in ihrer Erzeugung nadi dem Koksbedarf und dem je 
weiligen Stande der Nadifrage nad i Eisen und Stahl 
riditen.
Sahen wir bei der W asserw irtsdiaft die überörtlidie 
Regelung und Bewirtsdiaftung als notwendig und als 
in der Durdisetzung begriffen, so dringt in der Gas- 
w irtsdiaft eine überregionale Erzeugung und die Zu
leitung als Ferngas vor. Für uns ist dies insofern be
deutsam, als die Erzeugung des Gases in  den Koke
reien meist in privaten Erwerbswirtsdiaften erfolgt — 
nur ein k leinerer Teil der Kokereien liegt im Eigen
tum der öffentlidien Hand. Der Untersdiied der Eigen
tumsform hat vielfadi kommunale Gaswerke nidit 
gehindert, ihre Gaserzeugung einzustellen und nun die 
bloße Verteilung von Kokereigas zu übernehmen.
Man sollte sid i indes aud i hier hüten, einen durdi- 
gehenden Trend zum immer größeren Betrieb und zu 
zentraler Versorgung anzunehmen. Die Preisgabe der 
eigenen Gaswerke kann zur Abhängigkeit aud i im 
mengenmäßigen Bezug von den Kokereien mit ihrer 
stark  sdiwankenden Erzeugung führen, und so zu mit
unter unzureidiender Belieferung. Abseits von den 
Kohlenrevieren und ihrem näheren Umkreis wird die 
kommunale Gruppenversorgung aus großen Gas
w erken mit günstigen Standorten für die Anfuhr von 
Kohlen — möglidist an W asserwegen — die wirt- 
sdiaftlidi beste Form sein; soldie W erke hätten dann 
einen Umkreis von 50 bis 80 km zu versorgen mit 
Fernleitungen und angesdilossenen Ortsnetzen. Unter 
den Ortsgaswerken stehen heute neben 337 Erzeuger
betrieben bereits 300 reine V erteilerbetriebe.
Die e l e k t r i s c h e  E n e r g i e  findet ebenfalls eine 
steigende Verwendung im Haushalt und in der In
dustrie, im Verkehrswesen und N adiriditenverkehr so
wie in der Landwirtsdiaft. Die Beleuditung von W oh
nungen, W erkstätten, Läden, Gesdiäfts- und Verwal
tungsgebäuden und Straßen erfolgt heute fast voll-
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Ständig du id i elektrisdien Strom. In der Industrie 
finden wir den Elektromotor in allen Größenordnun
gen als Standmas<±iine, im innerbetrieblidien Verkehr 
und bei Schienenbahnen als Zugmaschine. Im Haushalt 
findet die elektrisdie Energie inmier mannigfaltigere 
Anwendung, zum Kochen, als W ärmeanlage und Kraft
antrieb in Waschmaschinen, für Staubsauger und 
Bügeleisen. Bedarf und Erzeugung elektrischer Energie 
sind in schnellem Anwachsen; hier schätzt man eine 
Verdoppelung des Bedarfs innerhalb von sieben 
Jahren. Die Bruttoerzeugung ist im Bundesgebiet von 
1938 auf 1952 in den öffentlichen W erken von 17,6 auf
34,3 Mrd. kWh, also auf fast das Doppelte, gestiegen, 
in industriellen Eigenanlagen von 13,2 auf 21,9 Mil
liarden Kilowattstunden.
Auch in der Elektrizitätswirtschaft ist seit dem ersten 
Jahrzehnt des Jahrhunderts über den örtlichen kom
munalen W erken die regionale Erzeugung in  Groß
kraftw erken vorgedrungen, teils auf der Grundlage 
der W asserkraft, teils der Braunkohle und der Stein
kohle. Heute bestreiten sieben große Verbundgesell- 
scfaaften 81 »/o der deutschen Stromversorgung; dem 
stehen 255 Erzeugerwerke und 262 V erteilerw erke im 
örtlichen Bereich gegenüber. Auch hier sind die 
Kämpfe um den Ausbau der zentralen W erke oder der 
regionalen und örtlichen W erke noch nicht ausgefoch- 
ten. In der Elektrizitätswirtschaft überwiegt für die 
Versorgung der Abnehmerschaft die öffentliche U nter
nehmung, daneben steht eine bedeutende Eigen
erzeugung großer Industrie- und Bergwerksunterneh
men. Eine Zwischenform ste llt h ier das Rheinisch- 
W estfälische Elektrizitätswerk als gemischtwirtschaft
liches Unternehmen dar.
Rechnet man mit einer Verdoppelung des Bedarfs an 
elektrischer Energie für W estdeutschland in sieben 
Jahren, so w ürde im Jahre 1960 eine Stromerzeugung 
von 100 Mrd. kW h erreicht werden müssen; dem en t
spricht eine Kapazität (sogenannte Engpaßleistung) 
von 25 Mill. kW  gegenüber einer jetzigen installier
ten Leistung von 14 Mill. kW. Die Erzeugungskapazi
tä t müßte also um 11 Mill. kW  erhöht werden. Bei 
einem Kostenbetrag von 740 DM je Kilowatt instal
lierter Leistung ergäbe sich so ein  Anlagebedarf von 
8,14 Mrd. DM oder von fast 1,2 Mrd. DM jährlich. 
Hinzu kommen die Anlagekosten für Leitungen und 
V erteileranlagen mit dem Zwei- bis Dreifachen dieses 
Betrages. Der Ausbau der Elektrizitätswirtschaft er
fordert also riesige Investitionen.
Von um so größerer Bedeutung ist es, daß hierbei die 
wirtschaftlichste Form innegehalten wird. Eine Denk
schrift, die herausgegeben w urde von Professor 
Marguerre®), w endet sich mit durchschlagenden Grün
den gegen den weiteren Ausbau zentraler Großkraft
w erke m it kostspieligen Höchstspannungsleitungen.
®) ..V erbrauchsorien tierte  Strom erzeugung. Eine U ntersuchung über 
den kapita l- und  koh lesparenden V erbund von rohstoff- und ab
satznahen W erken“ , herausgegeben von Dr. H. M arguerre  im A uf
träg e  des V erbandes kom m unaler U nternehm en der O rts- und 
Kreisstufe und  der A rbeitsgem einschaft der reg ionalen  E lektrizi
tätsversorgungsunternehm en, 1951. — Ferner: ,,D ie Kohle in  der 
E lek trizitätsw irtschaft''. V ortragsveransta ltung, Essen 1952} dazu 
M arguerre: ,,Stellungnahm e zu den V orträgen: Die Kohle in der 
Elektrizitäts-W irtschaft", 1953.

Hier wird gezeigt, daß der steigende Elektrizitäts
bedarf nicht m ehr allein auf der Grundlage von 
W asserkraft, Braunkohle und sogenannter Ballast
kohle gedeckt w erden kann. Gefordert w erden ver
brauchsgelagerte Großkraftwerke, die Steinkohle ver
wenden, wobei der Bau kostspieliger Höchstspannungs
leitungen gespart w erden könne. Bereits heute werde 
der Strom überw iegend und zunehmend in der nähe
ren  Umgebung der Großkraftwerke verbraucht. Die 
Großraumverbundwirtschaft könne en tbehrt werden. 
Der Spitzenausgleich lasse sich auch in kleineren Ge
bieten vollziehen. M arguerre w eist nach, daß der 
Transport hochwertiger Kohle nach den verbrauchs
gelagerten Kraftwerken billiger ist als der Transport 
der an  den Zechen erzeugten Energie in den kost
spieligen Höchstspannungsleitungen.
H inter diesem Kampf der M einimgen stehen die Inter
essen der kommunalen Abnehm er und Verteilerwerke 
einerseits, der großen V erbundunternehm en und der 
Kohlenzechen und Braunkohlenwerke andererseits, bei 
denen der Ausbau nach M arguerre zugleich den Aus
bau ihrer Machtstellungen bezwecke. Eine volksw irt
schaftliche Koordination ist hier für den Ausbau der 
Kapazitäten und des V erteilerapparates ebenso un
entbehrlich und dringlich wie in dem verw andten Ge
biet des Verkehrswesens.
Interessant ist, daß so bei den Elektrizitätsw erken in 
gleicher A rt wie bei der Gaserzeugung als der w irt
schaftlichste Typ Kraftwerke erscheinen, die inmitten 
eines größeren Verbrauchsgebietes errichtet werden 
und die ihre Kohle wiederum möglichst auf dem 
W asserwege beziehen. H ier ergeben sich die schon bei 
den städtischen W erken genutzten Möglichkeiten eines 
Querverbundes von Elektrizitätsw erken und Gas
werken, wenn man sie zusammenfaßt und zusammen
legt.
Auch eine künftige Elektrizitätserzeugung auf der 
Gnindlage von Atommeilern w ürde verbrauchsgelagert 
sein. In England w erden 12 A tom energiewerke er
richtet.
Offenbar gehört gerade auch die Energiewirtschaft zu 
den Gebieten, in denen die Tendenz besteht, maximale 
Betriebsgrößen m it den optimalen zu verwechseln. 
Hensel spricht von einem Aberglauben an den Groß
betrieb in der Energiewirtschaft®), wobei un ter Groß
betrieb schon immer Riesenanlagen verstanden sind. 
Er beklagt die Herrschaft kommunalfremder Geschäfts
praktiken in  den regionalen und überregionalen Ge
sellschaften, in  die die Städte ihre Unternehmen ein
gebracht haben.
DIE PRINZIPIEN DER BEWIRTSCHAFTUNG UND DER ORGANISA
TIONSFORMEN ÖFFENTLICHER VERSORGUNGSUNTERNEHMEN
W erden öffentliche Betriebe als Zuschußbetriebe ge
führt, so sprechen wir von einer A nstalt, ebenso wenn 
die Deckung der laufenden Betriebskosten erstrebt 
w ird ohne eine Verzinsung des Anlagekapitals. Die 
Form des gemeinnützigen öffentlichen Unternehmens 
schließt die Verzinstuig der Anlagekapitalien ein, aber
•) O berstad td irek to r Dr. W . H ensel, Düsseldorf; ,,H at d ie kommu
n a le  W irtschaft e ine  Zukunft?" in  der Z eitschrift: D ie öffentliche 
W irtschaft, 1953, H eft 4.
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sie verziditet auf die Ausnutzung der M onopolstel
lung und die Anwendung des Gewinnprinzips. Die 
deutsdie Gemeindeordnung von 1935 sdireib t in § 72 

' vor, die w irtsdiaftlidien Unternehmen einer Gemeinde 
sollten einen angemessenen Ertrag abwerfenj da aber 
zugleidi zur Begründimg gem eindlidier Unternehmen 
verlangt wird, daß ein öffentlidier Zwedc vorliegen 
müsse, wird man wohl kaum das Verlangen eines an
gemessenen Ertrages in  der Riditung auslegen dürfen, 
als seien nur Erwerbsunternehmen zulässig, die nadi 
dem Gewinnprinzip w irtsdiaften müßten — denn wo 
bliebe dann der öffentlidie Zwedc? Bei den öffentlidien 
Versorgungsunternehmen liegt der öffentlidie Zwedc 
allemal in der Aufgabe einer wohlfeilen gleidimäßi- 
gen Dedcung des Bedarfs, dem w eitsdiauenden Aus
bau der W erke und Anlagen im Maße des zu erw ar
tenden Mehrbedarfs, dem Aussdiließen aller Aus
nutzung der A lleinversorgerstellung als A lleinanbieter. 
In der Debatte über die öffentlidien Unternehmen 
wird nun gern  der Eindruck erwedct, als handle es 
sidi um reine Erwerbsunternehmen des Staates und 
der Gemeinden, die deshalb besser in die Hand von 
Privaten gehörten. W ird aber nad i dem Verzinsungs
prinzip oder nad i bloßer K ostendedcunggewirtsdiaftet, 
also zugleidi nad i gem einwirtsdiaftlidien Grundsätzen, 
so ist dies w ieder falsdi und angeblidi m inder wirt- 
sdiaftlidi. Das private Erwerbsunternehmen kann 
aber nidit beansprudien, das Maß aller Dinge zu sein. 
Wie wir bereits gesehen haben, ist es, gerade das 
Wesen der Versorgungsdienste, daß sie im öffent- 
lidien und allgemeinen Interesse geführt werden 
müssen imd daß hier die Ausnutzung der unverm eid
bar gegebenen Monopolstellung, wie sie dem privaten 
Gewinnprinzip entsprädie, ausgesdilossen werden 
muß.
Es wird ferner in der A usspradie über die öffentlidien 
Unternehmen oft so dargestellt, als gebe es nur den 
Regiebetrieb, das Verwaltungsvmternehmen, das nun 
als beamtenhaft und bürokratisdi w ieder m inder wirt- 
sdiaftlidi sein soll. Der Regiebetrieb — der vor dem 
ersten W eltkrieg bei den Staatsbahnen der deutsdien 
Bundesstaaten sehr gut gew irtsdiaftet hat — kommt 
heute bei öffentlidien Unternehmen kaum  mehr vor. In 
den Städten gilt e r  etw a für M üllabfuhr und andere 
Zusdiußbetriebe; bei Zusdiußbetrieben ist er übrigens 
angemessen und sinnvoll.
In den öffentlidien Unternehmen herrsd it durdiweg 
die Form der w irtsdiaftlidi verselbständigten Unter
nehmen in versdiiedener Reditsform. Große Staats- 
untemehmen können als A nstalten des öffentlidien 
Redits von der Verwaltung unabhängig gestellt sein, 
öffentlidie Unternehmen aller A rten werden aud i in 
den Formen des privaten  G esellsdiaftsredits als 
Aktiengesellsdiaften oder als Gesellsdiaften m. b. H. 
betrieben. In den Städten und Gemeinden hat die 
deutsdie Gemeinde Ordnung die besondere Form des 
sogenannten ■ Eigenbetriebes entwidcelt. W ir finden 
also eine Reihe versdiiedener Untemehmungsformen 
und in der W irklidikeit ein mannigfaltiges Bild der 
Ordnung der öffentlidien Unternehmen.

Die Verselbständigung der öffentlidien Unternehmen 
gegenüber der Verwaltung ist in den Städten sdion 
vor dem ersten  W eltkrieg vielfadi durdigeführt w or
den. In den großen Staatsuntem ehm en erfolgte sie zu 
Beginn der zwanziger Jahre. Die A bsidit w ar dabei, 
die Unternehmen — wie es in der Offentlidikeit von 
ihren Kritikern verlangt wurde — stärker zu kommer
zialisieren, die kaufmännisdie Budiführung anwendbar 
zu madien, die Aufnahme von Krediten zu erleiditem , 
den Einfluß der w ediselnden politisdien M ehrheiten 
auf die inneren Verhältnisse der Betriebe zu ver
hindern.
Die Erwartungen, die an diese Reformen oder Form^ 
ändenm gen geknüpft wurden, sind zum Teil n id it er
füllt worden. Die privaten Kreditgeber verlangten 
dodi nodi G arantieleistung der Gemeinden, so daß die 
Aufnahme der Kredite nad i wie vor an  die Genehmi
gungsverfahren der Kommimalaufsidit gebunden 
blieb. Ausländisdie Kreditgeber verlangten in den 
zwanziger Jahren oft audi die Abgabe von Aktien, 
also die Verwandlung in gem isditw irtsdiaftlidie Un
ternehmen, womit dann die öffentlidien Aufgaben zu 
kurz kamen oder die Unternehmen der Gemeinde en t
fremdet wurden. A udi ohnedem besteht bei derA k- 
tiengesellsdiaft diese Tendenz. Das Interesse der 
Bürgersdiaft und des Stadtparlam entes für die öffent- 
lidien Unternehmen tritt zurüdc. Heute entdedct der 
Politiker, daß sid i hier die Vorgänge in  der öffent- 
lidien W irtsdiaft oft der Kenntnis entziehen. Ein 
höheres Maß an Offentlidikeit ist hier ebenso dring- 
lidi oder nodi dringlidier als bei der Aktiengesell- 
sdiaft.
Die Eigenbetriebe stellen bereits eine w iditige Fort
bildung dar. Die Eigenbetriebsverordnung von 1938 
bradite neue Formen, die denen des A ktienredites 
überlegen sind. So w urden die Eigenbetriebe verpflidi- 
tet, einen W irtsdiaftsplan aufzustellen — das ent- 
spridit den Funktionen langfristiger Bedarfsdedsung 
bei Verkehrsunternehm en und Versorgungsdiensten. 
Die Eigenbetriebsverordnung bringt ferner das Prinzip 
des Bruttoausweises der Erträge; dam it entfallen alle 
M öglidikeiten, durdi die Bilanz die Lage der Unter
nehmen zu versdileiem . Zudem wurde die Prüfungs- 
pflidit eingeführt; die Prüftmg w urde an unab
hängige Prüfungsäm ter oder W irtsdiaftsprüfer über
tragen. Sie erstredet sid i n id it bloß auf die Ordnungs
mäßigkeit, sondern aud i auf die W irtsdiaftlidikeit.
Die Regelung des Redites der Eigenbetriebe fällt seit 
dem Kriegsende in die Zuständigkeit der Länder. Die 
iEigenbetriebsverordnung von Nordrhein-W estfaleri 
vom 22. Dezember 1953 sdireibt je tzt vor, daß die 
Eigenbetriebe ein festes G nm dkapital haben müssen, 
während früher die A btrennung eines Betriebsvermö
gens genügte. A udi wird hier die Veröffentlidiung des 
Jahresabsdilusses zur Pflidit gemadit.
Die Reditsform des Eigenbetriebes ist n id it anw endbar 
für gemeinsame Unternehmen m ehrerer Gemeinden, 
sie ist sdiw er anw endbar für gem eindlidie Verbunds 
unternehm en (Querverbund).
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Andererseits ist die Aktiengesellschaft oder die 
GmbH in vielen Beziehungen eine ungeeignete und 
unangemessene Form für die großen öffentlichen Un
ternehm en des Staates und der Gemeinden.
Dr. Friedrich Zeiss in Düsseldorf hat — einem alten 
Verlangen entsprechend, das sdion im Handbudi der 
öffentlidien W irtschaft im Jahre 1930 geäußert wurde 
— sidi eingehend der Aufgabe gewidmet, eine neue 
Reditsform „öffentlidies Unternehm en“ zu entwerfen. 
Der w issensdiaftlidie Beirat der Gesellsdiaft für öf
fentliche W irtsdiaft hat diese Entwürfe m it ihm ge
meinsam beraten. Das Ergebnis soll demnächst der 
öffentlidikeit vorgelegt werden. Uber die Grund
gedanken unterrichtet Dr. Zeiss in einem Aufsatz im 
„Archiv für öffentliche und freigemeinwirtschaftliche 
Unternehmen" (Band I, Heft 3, 1954). Es ist dabei nicht 
an eine Pflicht zur Übernahme dieser neuen Rechts
form gedacht; diese neue Rechtsform, die den beson
deren Aufgaben der öffentlichen Unternehmen en t
spricht und der Eigentümlichkeit, daß hier die öffent
liche Hand Eigentümer ist, soll nur als frei wählbare 
Form für öffentliche Unternehmen verfügbar sein.

DIE ÖFFENTLICHEN VERSORGUNGSDIENSTE IN DER 
MARKTWIRTSCHAFT

Schon mit der Bezeichnung als Versorgimgsdienst ist 
die Stellung gekennzeichnet, die den öffentlichen Un
ternehmen in der Volkswirtschaft zukommt. Sie er
füllen ihre Aufgabe im öffentlichen Interesse. Sie ver
sorgen die Haushaltswirtschaften ebenso wie die 
Erwerbswirtschaften aller Produktions- und Handels
stufen mit W asser und Energie. Damit stehen sie zu
gleich inmitten des marktwirtschaftlichen Systems. Sie 
sind wie alle öffentlichen Unternehmen nicht ein 
außerhalb des M arktzusammenhanges stehendes Sy
stem, sondern Glieder der Gesamtwirtschaft, die un
entbehrlich sind, wie es alle Glieder eines Körpers 
sind. Die öffentliche W irtschaft hat auch hier nicht.

wie es oft an die W and gem alt wird, eine ungeheure 
Machtzusammenballung und ein eigenes, in sich ab
geschlossenes System mit eigenem Kreislauf ge
schaffen. Für die Versorgungswirtschaft ist ja  auch 
kennzeichnend, daß eine große Zahl kommunaler 
W erke nebeneinander bestehen — von einer zentralen 
Ballung ist hier gar keine Rede.
Die Versorgungsunternehm en stehen einerseits als 
Anbieter von Leistungen und Gütern (Wasser, Gas 
und Strom) im M arkt, auf der anderen Seite aber — 
wieder wie alle öffentlichen Unternehmen — als Käu
fer und Auftraggeber. W ird der Ausbau der Ver- 
sorgungsuntem ehm en, ihrer Erzeugungs- und V ertei
lungsanlagen nach langjährigen Ausbauplänen voll
zogen, so bedeutet dies, daß die Nachfrage nach 
Kohle, nach Maschinen, Rohren und Kabeln, nach Lei
tungsmasten, Fahrzeugen, M eßuhren usw. stetig und 
gleichmäßig erfolgt. Je planm äßiger und besser die 
Bereiche der öffentlichen W irtschaft geführt werden, 
desto gleichmäßiger kann der Auftragsbestand für die 
Lieferindustrien gehalten werden und kann Konjunk
turschwankungen entgegengew irkt werden.
Die Versorgungsunternehm en erscheinen ebenso als 
Nachfrager auf dem Kapitalmarkt. Der Investitions
bedarf der öffentlichen Versorgungsdienste ist nun von 
hoher Dringlichkeit; die Deckung des wachsenden Be
darfs an W asser und Energie ist die Voraussetzung 
des weiteren Ausbaus der gesam ten Wirtschaft. Die 
staatliche Wirtschafts-, Finanz- und Kreditpolitik wird 
in der einen oder anderen Form dafür sorgen müssen, 
daß diesem Investitionsbedarf die notwendigen Kre
dite zufließen. Die Tarifpolitik wird hier den Wunsch 
nach der billigsten Versorgung des Verbrauchers in 
der Gegenwart begrenzen müssen, indem sie eine teil
weise Selbstfinanzierung des w eiteren Ausbaus in  die 
Preisbemessung einbezieht, um auch künftig eine 
nachhaltige Bedarfsdeckimg zu ermöglichen.

Sum m ary; P u b l i c  U t i l i t i e s  a n d  
t h e  M a r k e t - E c o n o m y .  The tw o 
an tipodes: p riva te-p ro fit econom y and  
public  o r  com m unal econom y do no t 
cov er all th e  sec tions of econom ic 
ac tiv ity , an d  th e re  a re  bo rd erlin e  cases 
n o t fitting  ex clus ively  in to  e ith e r  the  
one  o r th e  o ther. A t lea s t som e of the 
pub lic  u tilitie s  (w ater, gas, e lec tric ity  
supply) a re  such bo rd erlin e  cases. The 
a r tic le  exam ines to  w h a t e x ten t and 
w h y  th e  resp ec tiv e  se rv ices  b elong  in to  
e ith e r  the  public  o r  th e  p riv a te -en te r
p rise  econom y, w h at a re  th e ir  specific 
functions, an d  w h at is  the  n a tu re  of 
th e ir  position  in  th e  system  of th e  
m arket-econom y. In  th e  au th o r 's  view , 
com m unal econom y and  m arket-econ
om y a re  n o t co n trad ic to ry  concepts, 
and  th e  public  es tab lishm en ts do no t 
con stitu te  a  se lf-con ta ined  system  ou t
side th e  m ark e t b u t a re  v ita l p a rts  of 
th e  overa ll econom y.

Résum é: E c o n o m i e  d e  m a r c h é  
e t  s e r v i c e s  d ' u t i l i t é  p u b l i 
q u e .  Il e s t im possib le de classifier 
d iacu n  d es  se c teu rs  de l 'a c tiv ité  écono
m ique se lon  les tro is  ca tég o ries; p ro
duction  p rofessionnelle , p roduction  p ro 
pre, se rv ices  d 'u tilité  pub lique. P our 
quelques dom aines du m oins u n e  déli
m ita tio n  exac te  n 'ex is te  pas, m êm e p as 
p our u n e  p a rtie  des ex p lo ita tio n s pub li
ques a ssu ran t la fo u rn itu re  d 'eau , de 
gaz e t d 'é lec tric ité . L 'au teu r an a ly se  
les prob lèm es su iv an ts : P ourquoi e t en 
quelle  m esu re  le s  se rv ices ind iv id u e ls  
d 'u ü lité  pub lique  font-ils p a rti e t du 
dom aine d e  l'économ ie  pub lique, e t du 
systèm e de l'économ ie p rivée?  Q uelles 
fonctions y  rem plissen t-ils, e t tjuel est 
leu r rap p o rt au  systèm e de l'économ ie 
d e  m arché? Selon l 'a u te u r  l'économ ie 
pub lique  e t l 'économ ie de m arché ne 
se  tro u v e n t p a s  en con trad ic tion . Les 
ex p lo ita tio n s pub liques ne  fo rm ent pas 
u n  systèm e ferm é au  dehors du m arché 
p ris dan s son ensem ble. T ous les deux 
son t des fac teu rs  de n écessité  abso lue 
pour l'économ ie n a tionale .

Resum en; E c o n o m í a  d e  m e r 
c a d o  y  s e r v i c i o s  d e  a b a s t e 
c i m i e n t o .  N o se  pued e  in co rp o ra r 
de u n a  m an era  clara , tod as la s  esferas 
de la  ac tiv id ad  económ ica n i en  la 
esfera  de la  o fe rta  de  econom ía lu c ra 
tiv a  n i en  la  esfera  de  la  p roducción  
p rop ia  o de la  sa tisfacción  de la  de
m anda. H ay  cam pos m arg in a le s en  los 
cuales en tra , p o r lo m enos, u n a  parte  
de los se rv ic ios de abastec im ien to  (ser
v icio  de agu as co rrien tes , se rv ic io  de 
gas y  electric idad). El articu lo  exam ina 
h a s ta  ciue pun to  y  p o rqué lo s  d iferen tes 
se rv ic io s de abastec im ien to  se en cuen 
tran  en  la  esfe ra  de la  econom ía pú 
blica, o del sis tem a de la  econom ía 
p riv ad a , e in q u ie re  (jue son sus dife
ren te s  funciones y  que es su  posic ión  
an te  el sistem a de econom ía de m er
cado. El a u to r  opina que no ex is ta  n in 
guna d iferenc ia  en tre  la  econom ía co
m ún y  la  de m ercado, y  las  em presas 
p ú b licas no form en n ingún  sis tem a 
fuera  de  las v in cu lac iones del m ercado 
sino  co n s titu y an  p a r te s  ind ispensab les 
de la  econom ía to tal.
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